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Änderungsgründe für die FH-Satzung  
 
Verhalten auf den Friedhöfen 
§ 5 (2) b) 

 
Begründung: Da kein Rauchen-Verbotszeichen auf den FH´s aufgestellt ist und die wenigsten  
  Bürger die Satzung kennen, wird grundsätzlich auf den FH´s geraucht. 
  Besonders ist dies vor Beisetzungen zu beobachten. 
  Andere Friedhöfe in der Umgebung haben diesen Passus nicht mehr in der Satzung. 
 
§ 5 (2) c) 

 
Begründung: Andere Friedhöfe in der Umgebung haben diesen Passus ebenfalls geändert und  
  somit das Mitführen von Hunden gestattet.  
 
Ausführung gewerblicher Arbeiten 
§ 7 (5) 

 
Begründung: Es gibt keine Brunnen mehr auf den Friedhöfen 
 
Anmeldung des Sterbefalles und Bestattungspflicht 
§ 9 (4) 

 
Begründung: Genaue Nennung der Samstage um die Arbeitssamstage für die Friedhofsverwaltung 
  einzuplanen 
 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
§ 10 (1) 

 
Begründung: Aufgrund der Nachhaltigkeit wurde der Passus aufgenommen.  
  Andere Friedhöfe führen diesen Passus ebenfalls auf. 
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§ 10 (2) 

 
Begründung: im §10 (1) benannt 
 § 10 (3) 

 
Begründung: Festgelegtes Längenmaß des Sarges (statt sollten = dürfen) 
  Die Berechnung von Sargauskleidung, Leichentücher, Leichenhüllen und  
  Sargbekleidung berechnet das Bestattungsunternehmen dem Auftraggeber der  
  Bestattung. 
 
§ 10 (4) 

 
Begründung: Aufgrund der Nachhaltigkeit wurde der Passus aufgenommen.  
  Andere Friedhöfe führen diesen Passus ebenfalls auf. 
 
Trauerfeiern 
§ 12 (1) 

 
Begründung: Keine Berechnung der Trauerhalle nach Stunden.  
 
§ 12 (4) 

 
Begründung: Der Bestatter schmückt die Kapelle aus.  
  Rednerpult, Kerzen, Sargpodest, Beleuchtung sind in den Kapellen fast vollständig  
  vorhanden. 
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Bestattung = Ausheben der Gräber 
§ 13 (1) 

 
Begründung: Die Bestattungsleistungen für Urnenbestattungen werden an die Bestatter  
  übertragen. 
  Aushub der Erdbestattungen bleiben in Organisation der Friedhofsverwaltung. 
 
§ 13 (2) 

 
Begründung: Die Bestattungsleistungen für Urnenbestattungen werden an die Bestatter  
 
§ 13 (3) – (5) 

Begründung: laufende Nummern ändern sich durch Hinzufügen § 13 (2) um jeweils eine lfd. 
Nummer 
 
§ 13 (6) 

 
Begründung: Erweiterung Entfernung der Bepflanzung, Kosten muss Nutzungsberechtigte tragen  
  und Stadt übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden 
 
Ruhezeit 
§ 14 

 
Begründung: Reduzierung der Ruhezeit von 25 auf 15 Jahre. 
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Ausbettungen, Umbettungen  
§ 15 (9) 

 
Begründung: Schäden an Grabanlagen durch geeignete Gewerbetreibende bzw. Dienstleister muss  
  der Dienstleister im Rahmen seiner Firmenhaftpflichtversicherung tragen. 
 
§ 15 (10) 

 
Begründung: nicht aussagekräftig 
 
Nutzungsrechte  
§ 16 (1) 

 
Begründung: nicht mehr zeitgemäß = ständige Veränderungen der Umgebung durch Neu- und  
  Rückbau von Grabanlagen bzw. –feldern. 
 
§ 16 (2) 

 
Begründung: genaue Definition wann das Nutzungsrecht Reihengrabstätten,  
  Urnengemeinschaftsanlagen (auch halbanonym und Paare) und Wahlgrabstätten 
  vergeben wird. 
 
§ 16 (3) 

 
Begründung: klarere Definition 
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Erdreihengrabstätten 
§ 18 (3) 

 
Begründung: Wird nicht mehr durchgeführt, da Anteil der Erdbestattungen immer geringer wird.  
  Für Kinder wird von den Eltern grundsätzlich immer eine neue Grabstätte gewünscht. 
 
Erdwahlgrabstätten 
§ 19 (1) 

 
Begründung: Wird nicht mehr durchgeführt, da Anteil der Erdbestattungen immer geringer wird.  
 
§ 19 (2) 

 
Begründung: Die Nutzungsdauer wird der Ruhefrist gleichgesetzt  
 
§ 19 (3) 

 
Begründung: Ein Nachkauf ist bei jeder weiteren Beisetzung erforderlich, da Ruhefrist und  
  Nutzungsdauer gleichgesetzt sind. 
 
Urnenreihengrabstätten 
§ 20 (2) 

 
Begründung: Die Nutzungsdauer wird der Ruhefrist gleichgesetzt  
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Urnenwahlgrabstätten 
§ 21 (1)  

 
Begründung: Dopplung des Wortes Urnenwahlgrabstätten (statt Urnenwahlgrabstätten = Diese)  
 
§ 21 (2)  

 
Begründung: Die Nutzungsdauer wird der Ruhefrist gleichgesetzt  
 
§ 21 (3)  

 
Begründung: Ein Nachkauf ist bei jeder weiteren Beisetzung erforderlich, da Ruhefrist und  
  Nutzungsdauer gleichgesetzt sind. 
 
Gemeinschaftsanlagen 
§ 22 (1) 

 
Begründung: halbanonym = statt Namen der Verstorbenen = Name der Verstorbenen und die  
  Geburts- und Sterbedaten. 
  Ausstellung Grabnutzungsurkunde = wird nicht mehr praktiziert, auch nicht bei  
  Reihen- und Wahlgräbern, entfällt daher 
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§ 22 (2) 

 
Begründung: Die Nutzungsdauer wird der Ruhefrist gleichgesetzt  
 
§ 22 (3) 

 
Begründung: Die Nutzungsdauer wird der Ruhefrist gleichgesetzt. Ein Nachkauf ist bei der zweiten 
  Beisetzung zwingend erforderlich. 
  Änderung Grabmal von 0,35 x 0,40 m auf 0,30 – 0,35 x 0,40 m (Daueranfrage der  
  Steinmetzbetriebe) 
 
Gestaltung, Herrichtung und Unterhaltung der Grabstätten 
§ 24 

 
Begründung: Änderung statt Urnengrabstätte = Gemeinschaftsanlage,  
  Aufnahme der Grabgröße in Länge von UGA-Paare 
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§ 24 (3) Satz 1 und 2 

 
Begründung: Änderung Ausnahme Gemeinschaftsanlagen = Pflege über Friedhof! 
 
§ 24 (3) Satz 3 

 
Begründung: Praxis = nur 1/3 gärtnerisch bewirtschaftet 
 
§ 24 (3) Satz 6 

 
Begründung: nicht gestatten = zu viele verwitterte „Wildbänke“, Unfallgefahren für Dritte steigen 
 
§ 24 (6) 

 
Begründung: gängige Praxis, da sich jede Erdbestattung (unabhängig ob Erst-, Zweit- oder  
  Drittbelegung) 
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Vernachlässigung von Grabstätten 
§ 25 

 
Begründung: statt § 29 Abs. 2 = §30 Abs. 2 
 
Genehmigungserfordernis 
§ 25 (4) 

 
Begründung: statt § 29 Abs. 2 = §30 Abs. 2 
 
§ 25 (5) 

 
Begründung: Dauer von 2 auf 1 Jahr geändert (Friedhöfe in der Umgebung = ebenfalls nur 1 Jahr) 
  Ausnahmen = Gegebenheiten sind vor Ort individuell durch Friedhofsverwaltung und  
  Steinmetze einzuschätzen (z.B. Sackung des Sarges) 
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Errichtung, Fundamentierung und Unterhaltung der Grabmale 
§ 27 (4) 

 
Begründung: statt § 29 Abs. 2 = §30 Abs. 2 
 
§ 27 (5) 

 
Begründung: Änderung statt Grabstellen = Grabstätten 
  Änderung statt gleichgültig = unabhängig davon 
 
Grabmalmaße und Grabeinfassungen 
§ 28 (1) 

 
Begründung: Wiedersprüche in der Vergangenheit, da keine eindeutige Formulierung in der  
  Satzung benannt wurde 
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§ 28 (2) – (8) 

Begründung: laufende Nummern ändern sich durch Hinzufügen § 28 (1) um jeweils eine lfd.  
  Nummer. 
  Genaue Benennung je Grabart in  
   a) Grabmalmaße (unter Berücksichtigung der Wünschen der   
   Steinmetzbetriebe und aktuell gängigen Grabmalgestaltungsmöglichkeiten 
   z.B. Stele der Steinmetzbetriebe und  
   b) Grabeinfassung  
§ 28 (9) 

Begründung: laufende Nummern ändern sich durch Hinzufügen § 28 (1) und (7) – (9) um eine lfd. 
  Nummer. 
 
Allgemeine Gestaltungsvorschriften der Grabmale 
§ 29 (8) 

 
Begründung: Aufgrund der Nachhaltigkeit wurde der Passus aufgenommen.  
  Andere Friedhöfe führen diesen Passus ebenfalls auf. 
 
Entfernung von Grabmalen 
§ 30 (1) 

 
Begründung: Änderung statt Grabstelle = Grabstätte  
 
§ 30 (2) 

 
Begründung: Hinzufügen der Hecken, wird in den Genehmigungsschreiben zur Einebnung bereits  
  an den Bürger kommuniziert  
 
§ 30 (3) 

 
Begründung: Erhaltung besonderer Grabstätten um den historischen Zustand bzw. Charakter der  
  Friedhöfe zu erhalten.  
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Alte Rechte 
§ 32 (1) 

 
Begründung: Nutzungs- und Ruhezeiten der alten Satzung bleiben bestehen 
 
Haftung 
§ 33 (1) 

 
Begründung: Änderung statt freilebende Tiere = Tiere und höhere Gewalt 
  Hinzufügen von Obhuts- und Überwachungspflichten (andere Friedhöfe führen  
  diesen Passus ebenfalls auf)  
 
§ 33 (2) 

 
Begründung: Andere Friedhöfe führen diesen Passus ebenfalls auf 
 
Ordnungswidrigkeiten 
§ 35 (1) 2.b) 

 
Begründung: Da kein Rauchen-Verbotszeichen auf den FH´s aufgestellt ist und die wenigsten  
  Bürger die Satzung kennen, wird grundsätzlich auf den FH´s geraucht. 
  Besonders ist dies vor Beisetzungen zu beobachten. 
  Andere Friedhöfe in der Umgebung haben diesen Passus nicht mehr in der Satzung. 
§ 35 (1) 2.c) 

 
Begründung: Andere Friedhöfe in der Umgebung haben diesen Passus ebenfalls geändert und  
  somit das Mitführen von Hunden gestattet.  
 
§ 35 (1) 6. 

 
Begründung: Es gibt keine Brunnen mehr auf den Friedhöfen 
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§ 35 (1) 7. 

 
Begründung: Die Bestattungsleistungen für Urnenbestattungen werden an die Bestatter  
  übertragen. 
  Aushub der Erdbestattungen bleiben in Organisation der Friedhofsverwaltung. 
 
§ 35 (1) 17. 

 
Begründung: Änderung statt Grabstelle = Grabstätte  
 
§ 35 (1) 18. 

 
Begründung: Hinzufügen der Hecken, wird in den Genehmigungsschreiben zur Einebnung bereits  
  an den Bürger kommuniziert  
 
§ 35 (2) 

 
Begründung: Änderung Zuständigkeit statt GO LSA = GVG LSA 
 
Gleichstellungsklausel 
§ 36 

 
Begründung: gesetzliche Grundlage 
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Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
§ 37 

 
Begründung: durch Hinzufügen von § 36 Gleichstellungsklausel ändert sich der aktuelle § um eine  
  lfd. Nummer 
 


